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Stadt Gladbeck Gladbeck, 20.09.2021 

 Vorlage Nr. 21/0403 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 07.10.2021 15 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 gem. § 80 Abs. 2 GO NRW 

 
Begründung: 

 

Nach § 80 Abs. 2 S. 1 GO NRW leitet die Bürgermeisterin den vom Stadtkämmerer aufge-

stellten und von ihm bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen 

dem Rat zu. 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit dem Planentwurf wird hiermit vor-

gelegt. 

 

Nach Auslaufen des Stärkungspaktgesetzes zum 31.12.2021 gilt für die Stadt Gladbeck ab 

dem Jahr 2022 wieder das reguläre Haushaltsrecht. Demnach ist nach § 76 GO NRW ein 

Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Dieses ist gleichzeitig Bestandteil der Pla-

nung. Der Entwurf des neuen HSK befindet sich derzeit noch in Vorbereitung und wird 

kurzfristig nachgereicht. 

 

Nach dem derzeit in der parlamentarischen Beratung befindlichen Gesetz zur Isolierung 

der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im 

Land NRW (NKF-CIG) soll nun für die Haushaltsplanung 2022 einschließlich des Finanzpla-

nungszeitraums 2023 bis 2025 die Möglichkeit geschaffen werden, die "Corona-

Finanzschäden" in den kommunalen Haushalten auszusondern (gem. Entwurf des „Geset-

zes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“, Landtagsdrucksache 17/14304). Der 

in diesem Zeitraum ermittelte Betrag wird beginnend ab 2025 aufgelöst. Diese Auflösung 

der Bilanzierungshilfe belastet den Ergebnishaushalt für einen Zeitraum von 50 Jahren. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 

siehe Anlage 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

keine  

  

folgende X 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 und ihrer Anlagen wird zur Vorbereitung der Bera-

tung und Beschlussfassung des Rates an die Fachausschüsse und den Haupt-, Finanz- und 

Digitalisierungsausschuss weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


